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gegenüber erhöht vermindert nunmehr
bisher um um festgesetzt auf
Euro Euro Euro Euro

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 642.220 105.370 6.020 741.570
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 681.070 108.190 23.800 765.460

der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf -38.850 -2.820 -17.780 -23.890

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf 562.580 79.370 6.020 635.930
die ordentlichen Auszahlungen auf 574.620 52.690 23.800 603.510

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -12.040 26.680 -17.780 32.420

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 0 0 0
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 0 0 0

der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 0 0 0

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 252.000 53.350 2.800 302.550
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 198.200 21.580 4.700 215.080

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 53.800 31.770 -1.900 87.470

1. Nachtragshaushaltssatzung
der Ortsgemeinde Stetten für das Jahr 2017

vom 23.11.2017

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung

folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde 

vom 20.11.2017 - Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird:
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die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 263.440 0 27.860 235.580
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 305.200 50.270 0 355.470

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -41.760 -50.270 27.860 -119.890

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 1.078.020 132.720 36.680 1.174.060
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 1.078.020 124.540 28.500 1.174.060

die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf 0 8.180 8.180 0

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite , deren Aufnahme zur  Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
erforderlich ist, wird  gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 195.400 € um 16.600 € erhöht und auf 212.000 € neu festgesetzt .
Hiervon dienen 148.500 zur Zwischenfinanzierung.

Der vom Ortsgemeinderat am 11.04.2017 beschlossene Stellenplan wird nicht geändert.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige  Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

§ 4 Steuersätze

§ 5 Gebühren und Beiträge

§ 6 Stellenplan

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
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Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt 1.389.374,18 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 1.374.328,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 1.372.268,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 1.362.858,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 1.349.348,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 1.347.178,65 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 1.351.268,65 €

gez. Angermayer

Bestätigung:

Die Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit -plan und die Möglichkeit zur Einreichung
von Vorschlägen gem. § 97 Abs. 1 GemO erfolgte im Amtsblatt Nr. 35 vom 08.09.2017. Vorschläge konnten innerhalb der 14tägigen Frist
vom 11.09.2017 bis 25.09.2017 eingereicht werden.

Kirchheimbolanden, 23.11.2017
Verbandsgemeindeverwaltung
-Finanzabteilung-
Im Auftrag:

gez. Egleder-Mattern

(Egleder-Mattern)

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. 46 vom 24.11.2017.

§ 7 Eigenkapital

Stetten, 23.11.2017

(Angermayer)

verwaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Zimmer 116) während der Dienstzeiten öffentlich aus.
Der am 10.10.2017 beschlossene Nachtragshaushaltsplan Nr. 1 liegt in der Zeit vom 27.11.2017 bis 06.12.2017 bei der Verbandsgemeinde-

Ortsbürgermeister










































































































